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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.09.2001

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

61/01 Familienlastenausgleich

Norm

EStG 1988 §22 Z2;

FamLAG 1967 §41 Abs2;

FamLAG 1967 §41 Abs3;

Rechtssatz

Bei der Beurteilung der Leistungsbeziehung kommt es auf die tatsächlich realisierte Art der Vergütung der

Geschäftsführungstätigkeit des wesentlich beteiligten Gesellschafters an.
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